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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Anregungen oder Hinweise 
zur Niederschrift vorgebracht.  
 
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Stellungnahmen mit Anregungen 

Arbeitsgericht Gießen (15.10.2012) 
Archäologische und paläontologische Denkmalpflege (18.10.2012) 
DB Services Immobilien GmbH (19.10.2012) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (13.09.2012) 
Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (15.10..2012) 
Regierungspräsidium Gießen (16.10.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (25.10.2012) 
Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel (12.10.2012) 
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (12.10.2012) 
Amt für Umwelt und Natur (17.10.2012) 
Bauordnungsamt (15.10.2012) 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

E.on Mitte AG (21.09.2012)  
Ericsson Services GmbH (15.10.2012) 
IHK Gießen-Friedberg (17.10.2012) 
Handwerkskammer Wiesbaden (18.09.2012)  
Hessen Mobil Schotten (19.10.2012) 
PLEdoc GmbH (17.09.2012)  
Polizeipräsidium Mittelhessen (24.09.2012)  
Stadtwerke Gießen, Nahverkehr-Services (15.10.2012) 
Stadt Gießen, Behindertenbeauftragte (18.09.2012) 
Stadt Gießen, Abt. Wirtschaftsförderung (16.10.2012) 
Stadt Pohlheim (18.09.2012)  
Stadt Wetzlar (26.09.2012)  
Tennet TSO GmbH (17.09.2012)  
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (20.09.2012) 
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 Arbeitsgericht Gießen (15.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.  
Der im Umfeld des Plangebietes im öffentlichen Raum zur Verfügung stehende 
Parkraum kann grundsätzlich nicht erhöht werden. Die Stadt Gießen wird aufgrund 
der Stellungnahme prüfen müssen, ob aufgrund der besonderen Nutzung des 
Arbeitsgerichts eine erhöhter Stellplatzbedarf auf dem Grundstück selbst erforderlich 
wird. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
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Archäologische und paläontologische Denkmalpflege (18.10.2012) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 

 
 

 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Auffassung wird jedoch 
nicht geteilt. 
 
 
zu 2: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Da kein hinreichend begründeter Verdacht geäußert wurde, werden die Hinweise 
und nachrichtlichen Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB erweitert und es wird nur 
explizit auf mögliche Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 2 HDSchG 
(Bodendenkmäler) hingewiesen, die bei einer weiteren Bebauung zerstört werden 
könnten. Alle baulichen Maßnahmen, die sich auf Kulturdenkmäler auswirken 
können, bedürfen der Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden.  
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans kann unabhängig von den Auflagen 
der archäologischen Denkmalpflege gefasst werden, da diese sich auf die 
eigentlichen Baumaßnahmen beziehen, die im Rahmen der Umsetzung der 
Wohnbebauung auf dem ehemaligen Parkplatz am Aulweg erfolgt. Im Bereich des 
gewerblich/industriell genutzten Heyligenstaedt-Geländes sind keine umfangreichen 
Bodeneingriffe zu erwarten, da es sich um Bestandsbebauung handelt. Bei  
Bodeneingriffen werden die zuständigen Denkmalschutzbehörden  im 
nachgeordneten Bauantragsverfahren beteiligt. 
 
 
zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
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 DB Services Immobilien GmbH (19.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 

1.  
 
 2. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 3. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Entlang der Grundstücksgrenze geplante Maßnahmen wie Zäune 
oder Baumpflanzungen werden im Rahmen des Bauantragsverfahrens mit der DB 
AG abgestimmt. 
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Zu 4-9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 4. 
 
und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

5.  
 6. 
 
 
 7. 
 
 
 
 8. 
 
 
 
 
 9. 
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 Deutsche Telekom Technik GmbH (10.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1-5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 1. 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt 
sich darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

2. 

 
3.  

 
 

4.  
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 5. 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

6. Der Hinweis wird zur Berücksichtigung im Rahmen von möglichen Bauvorhaben in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Der Lage- bzw. Übersichtsplan 
ist Bestandteil der Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes. 
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Lageplan der Deutschen Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 10.10.2012 
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Kreisausschuss des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (15.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz 
 1. 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

2. Abwasser 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
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3. Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 4. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 5. 
Oberflächengewässer 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Regierungspräsidium Gießen (16.10.2012) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Dez. 41.1) 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 1.
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz (Dez. 41.2) 
 

2. Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kommunales Abwasser (Dez. 41.3) 
 
Zu 3: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 

3. 
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Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 4. 
 
 
Altlasten, Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz (Dez. 41.4) 
 

5. Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 6: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 

6. 

 7. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen (Dez. 42.2) 

8.  
Zu 8: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz (Dez. 43.2) 

9.  
Zu 9-11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Auffassung 
hingegen nicht geteilt. 

10. 

 11. 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens werden die Rahmenbedingungen für eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung für den gesamten räumlichen 
Geltungsbereich, insbesondere hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen 
Nutzung, der überbaubaren Grundstücksflächen und der Erschließung gesetzt.  

12. 
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 Die Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange stellt dabei eine 
wesentliche Anforderung im Verfahren dar, um auch zukünftig die gewerblich-
industrielle Nutzung unter Berücksichtigung der bestehenden und geplanten 
Wohnbebauung zu ermöglichen und zu sichern. 
 
Im Bebauungsplan werden daher die vorgesehenen Gewerbegebietsflächen mit 
Emissionskontingenten belegt, um zu prüfen, in welchem Umfang – plangegeben –
Richtwertüberschreitungen in der Nachbarschaft auftreten können. Ist dies zu 
erwarten, kann durch die Festlegung geeigneter Emissionskontingente eine 
entsprechende Steuerung im Bauleitplanverfahren erreicht werden. Grundsätzlich gilt 
es dabei zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplan auch zukünftige betriebliche 
Entwicklungen abdecken muss, sodass es in der Regel als nicht ausreichend 
anzusehen ist, eine Planung auf den gerade aktuellen Bestand auszurichten. Durch 
Anwendung der Emissionskontingente können auch zukünftige gewerbliche 
Entwicklungen in dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes gesteuert werden. 
 
Da es sich teilweise um eine „Überplanung“ bestehender gewerblicher Nutzungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes handelt, wurde durch die weiteren 
Planbeteiligten (Planungsbüro Holger Fischer/Feldmann Architekten) vorab eine 
Abstimmung mit den vorhandenen Gewerbebetrieben bezüglich einer ausreichenden 
Berücksichtigung der Belange im Bauleitplanverfahren herbeigeführt. Die 
entsprechenden Ergebnisse dieses internen Abstimmungsverfahrens sind in die 
vorliegenden Emissionskontingente durch entsprechende Gliederung/Zuordnung 
höherer Emissionskontingente für zurzeit in Nutzung befindliche Betriebsflächen 
berücksichtigt. 
 
Aus städtebaulicher Sicht sind aus Gründen des Erscheinungsbildes, der Gestaltung 
und der Belichtung und Besonnung des Standortes für die geplante Wohnbebauung 
aktive Schallschutzmaßnahmen nicht vorgesehen. Sie sind auch nicht erforderlich, 
da durch die passiven Schallschutzmaßnahmen, die nach Ausweisung der 
Lärmpegelbereiche nur einen untergeordneten Teilbereich der geplanten 
Wohnbebauung am Aulweg betreffen, und durch die Emissionskontingentierung die 
Einhaltung der Orientierungswerte sichergestellt wird.  
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Durch die „Überplanung“ der zurzeit „ungeregelten“ Gewerbegebietsfläche und 
Sondergebietsfläche mit Emissionskontingenten werden die planerischen 
Voraussetzungen zur Lösung möglicher Konfliktlagen hinsichtlich der 
Geräuschbelastung des vorgesehenen Allgemeinen Wohngebietes getroffen. 
 
Im Rahmen der zur Gutachtenerstellung durchgeführten Ortstermine wurden nach 
subjektiver Einschätzung keine Geräuschimmissionen während der 
Tageszeit/Abendstunden im Plangebiet festgestellt, die Hinweise auf zurzeit 
vorliegende hohe Schalleinträge in das zukünftige Plangebiet des Allgemeinen 
Wohngebietes geben. Auch von den im Rahmen der Vorabstimmung 
hinzugezogenen Betriebsinhabern wurden hierzu keine Bedenken wegen zurzeit 
vorliegender zu hoher Schalleinträge in die nördlich der Bahnlinie gelegene Fläche 
vorgetragen. Nach derzeitigem Informationsstand ist daher eine ausreichende 
Konfliktbewältigung bezüglich gewerblicher/Schienenverkehrseinträge in den Bereich 
des geplanten Allgemeinen Wohngebietes gegeben. 

13. 

14. 
 

15.  
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die angesprochene Kleingartenfläche befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes. Im Übrigen besteht 
diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf, auch da die Festsetzung eines 
Industriegebietes ausschließlich bestandsorientiert erfolgt. 
 
 
Zu 14: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (25.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.  
Im Bebauungsplan werden die bereits enthaltenen Hinweise bezüglich des 
möglichen Vorhandenseins von Kampfmitteln im Plangebiet ergänzt. Die in der 
Übersichtskarte des Kampfmittelräumdienstes vermerkten Verdachtspunkte werden 
ebenfalls in die Hinweise aufgenommen. Der Lage- bzw. Übersichtsplan ist darüber 
hinaus Bestandteil der Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/29 „Heyligenstaedt“     16 
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 Anlage zum Schreiben vom 25.10.2012 
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Anlage zum Schreiben vom 25.10.2012 
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Anlage zum Schreiben vom 25.10.2012 
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Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel (12.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

2.  
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3. Zu 3: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
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 Amt für Umwelt und Natur (17.10.2012) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
zu 1.1: Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
Die Ergänzungen werden in den Hinweis aufgenommen: 
 
Dieser lautet: 
 
„Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich ein Altstandort, der als 
Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, 
gekennzeichnet ist. Abhängig von der Art und Lage der konkreten zukünftigen 
Nutzung des Altstandortes sind umwelttechnische Untersuchungen notwendig, um 
eventuell vorhandene lokale Verunreinigungen der Umweltmedien Boden, Bodenluft 
und Grundwasser zu erkunden. Zusätzlich sind sämtliche Aushubarbeiten 
gutachterlich zu überwachen und zu dokumentieren. Bei organoleptischen 
Auffälligkeiten ist anfallender Erdaushub zu untersuchen. Im Rahmen von Abbruch- 
und Bauvorhaben ist das Merkblatt der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und 
Kassel, Abteilungen Umwelt zur „Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt) in der 
jeweils neuesten Fassung zu beachten. Im Baugenehmigungsverfahren sowie bei 
baugenehmigungsfreien Bauvorhaben sind das Amt für Umwelt und Natur der Stadt 
Gießen und gegebenenfalls das Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, 
rechtzeitig zu beteiligen (§§ 4,7 und 9 BBodSchG, Bauvorlagenerlass vom 
20.09.2007).“ 
 
Die Inhalte der Einzelfallrecherche der WISA sind ausreichend in der Begründung 
zum Bebauungsplan integriert. Eine Aufnahme der Recherche in die 
Beschlussfassung ist schon aus Datenschutzgründen nicht möglich, da die 
Erfassungsbögen private Informationen enthalten. 
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zu 1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Artenschutzprüfung genannten Vermeidungsmaßnahmen werden nicht als 
Festsetzung aufgenommen, sondern bleiben Hinweise. Nach Aussage des 
Gutachters besitzt die Zwergfledermaus keine Quartiere im Planungsgebiet. Das 
Anbringen von Fledermausnistkästen wurde lediglich als Empfehlung ohne Nennung 
der konkreten Stückzahl ausgesprochen. Der Haussperling dagegen besitzt 
Brutstätten an einem bestehenden Fabrikgebäude. Diese sind jedoch nicht akut 
durch die Neubaumaßnahme gefährdet. Auch hier empfiehlt der Gutachter als 
„Ausgleich für einen möglichen Verlust“ das Anbringen von Kolonienistkästen an die 
bestehende Fabrikfassade. Dies macht nur Sinn, wenn das Fabrikgebäude langfristig 
erhalten bliebe. Da aber bauliche Maßnahmen (Sanierung oder Abriss) zum heutigen 
Zeitpunkt nicht einschätzbar sind, ist eine konkrete artenschutzrechtliche Auflage im 
Baugenehmigungsverfahren zu treffen. 
 
Folgende Formulierung wird vorgenommen: 
 
„Der Bebauungsplan betrifft gemäß § 44 BNatSchG artenschutzrechtliche relevante 
Vorkommen der Zwergfledermaus und des Haussperlings. Wenn die im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen zur 
Bauzeitenregelungen und zum möglichen Brutstättenverlust nicht beachtet bzw. 
funktionstüchtig hergestellt werden, sind Vorhaben nur nach einer vorherigen 
artenschutzrechtlichen Genehmigung gemäß § 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 
BNatSchG zulässig. Eine Begleitung der Durchführung der Maßnahmen durch die 
Untere Naturschutzbehörde der Stadt Gießen wird empfohlen.“ 
 
zu 2.1: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Ausführungen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden redaktionell 
angepasst und ergänzt. 
 
zu 2.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe zu 1.2 
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Bauordnungsamt (15.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
zu I: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Planbild des Bebauungsplans ist im Maßstab 1:1000 verfasst und kann mit Hilfe 
eines Maßstab-Lineals ermittelt werden. Aufgrund der zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfindenden Vermessung sollte eine allumfassende Vermaßung nicht stattfinden, 
da dies in der weiteren Umsetzung zu Problemen führen kann (zweite Offenlegung). 
 
 
zu II.1.a: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Festsetzungen von differenzierten Nutzungen, die auch einschränkenden Charakter 
haben, sind grundsätzlich möglich. Das festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebiet 
wird nicht derart überformt, dass ein Mischgebiet entsteht, da die im Mischgebiet 
zulässige Wohnnutzung nicht zugelassen wird. 
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zu II.1.b: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Festsetzung wird redaktionell angepasst. 
 
 
 
 
 
zu II.1.c.aa: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Festsetzung wird redaktionell angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II.1.c.bb: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Festsetzung wird redaktionell angepasst. 
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 zu II.1.d: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Siehe zu II.1.c.bb. 
 
 
zu II.2.a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Formulierung „untergeordnete Dächer“ bezieht sich auf Dachflächen von 
Nebenanlagen. 
 
 
zu II.2.b: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird 
teilweise gefolgt. 
 
Die Werbeanlagen werden für die Gewerbe- und Industriegebiete nicht auf die Stätte 
der Leistung beschränkt. Für alle anderen Gebiete (MI-, GEe- und WA-Gebiete) ist 
eine Einschränkung der Werbeanlagen augrund der innerstädtischen Lage und der 
direkten Nähe zu Wohngebäuden und der Nachbarschaft zur Gesamtanlage 11 der 
Denkmaltopographie Gießens erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II.2.c: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschrift 2.2 wird redaktionell angepasst. 
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zu II.2.d: Der Anregung wird gefolgt. 
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Stadt Gießen, Brandschutz (12.10.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Siehe nachfolgende Seiten 
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 Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (12.10.2012 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1- 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Da es sich bei der Bebauung und Erschließung des Parkplatzes um ein privates 
Grundstück handelt, werden die Anforderungen des Brandschutzes im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens geprüft. 
Die Belange des Brandschutzes sind am 05.11.2012 mit dem Brandschutzamt 
bezüglich der Aufstellflächen der Drehleiter, der Bewegungsflächen und der 
Kurvenradien bereits besprochen und werden zum Bauantragsverfahren im 
Freiflächenplan zur Bebauung nachgewiesen. . Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei weiteren Planungen und Bauausführung in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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